


Bestimmungen der Feuerbacher Kinderwerkstatt für Handwerk, Kunst und 
Fantasie e.V. ( im folgenden HaKuFa genannt) 

> Für die Kurse der Sinneswerkstatt

Für Semester-, Themen-, Ferienkurse und für Geburtstagsfeste gelten abweichende Bestimmungen.

Die Bestimmungen für die Kurse der Sinneswerkstatt werden durch die schriftliche Anmeldung an-
erkannt. Für die Richtigkeit der im Programm abgedruckten Daten wird keine Gewähr übernommen.

Anmeldung
Eine Anmeldung ist für alle Kurse der Sinneswerkstatt erforderlich. Sie muss schriftlich erfolgen und 
jeweils zum 15. eines jeden Vormonats vor dem geplanten Eintritt in die Kurse der Sinneswerkstatt in 
der Geschäftstelle vorliegen. 

Ein Eintritt ist jeweils zu Monatsbeginn möglich, freie Plätze vorausgesetzt. Während der Schulferien 
können keine Anmeldungen entgegen genommen werden. Daher sind Anmeldungen entsprechend 
früher zu tätigen. (Bsp.: Ist nach den Sommerferien ein Eintritt in die Sinneswerkstatt gewünscht, 
muss die schriftliche Anmeldung zum 15.07. in der Geschäftsstelle eingegangen sein.) Maßgeblich 
ist das Datum des Eingangs in der Geschäftsstelle. Anmeldebestätigungen werden nicht verschickt. 
Die schriftliche Anmeldung gilt bis zur schriftlichen Kündigung (z.B. wegen Kindergarteneintritt).

Zahlung der Kursgebühren
Die Gebühren für die Kurse der Sinneswerkstatt sind jeweils zum 1. des Monats fällig. Nicht besuchte 
Kurstage können finanziell nicht zurück erstattet werden.

Bei Zahlungsverzug erfolgt eine Mahnung, deren Kosten wir mit EUR 5,- berechnen. Jede weitere 
Mahnung berechnen wir mit EUR 5,- mehr. Nicht einzulösende Einzugsermächtigungen (z.B. wegen 
Rücklastschrift oder falscher Angabe der Bankverbindung) berechnen wir mit EUR 8,-.

Kündigung
Ein Austritt aus den Kursen der Sinneswerkstatt ist jeweils zum Ende eines Monats möglich und 
bedarf der Schriftform. Die schriftliche Kündigung (z.B. wegen Kindergarteneintritts) muss jeweils 
4 Wochen vor dem geplanten Austritt in der Geschäftsstelle vorliegen. Während der Schulferien 
können keine Kündigungen entgegen genommen werden. Daher sind Kündigungen entsprechend 
früher zu tätigen. 

Maßgeblich ist der Eingang der Kündigung in der Geschäftsstelle.
(Bsp.: Soll die Kündigung zum 31.12. erfolgen, ist der Kündigungstermin der 30.11.) Erfolgen schrift-
liche Kündigungen nicht fristgerecht, berechnen wir den Folgemonat – es sei denn wir können die 
Übertragungsregelung anwenden.

Übertragungsregelung/Rückzahlungen
Wir behalten uns vor, Kurse abzusagen, bzw. Kurse zusammenzulegen, freie Plätze vorausgesetzt. 
Dies kann z.B. eintreten, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommt. 
Hierüber entscheidet die HaKuFa. In diesem Fall werden bereits bezahlte Kursgebühren zurück-
erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Nach Absprache mit  der Feuerbacher Kinderwerkstatt kann ein bezahlter Kurs auf eine andere 
Person übertragen werden. Ein Anspruch auf Übertragung besteht nicht.

Hausordnung
Wir bitten die Hausordnung in der von der HaKuFa mitbenützten Gebäuden zu beachten.

Gültigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig sein, wird hierdurch die Wirksamkeit 
der übrigen Vertragsteile nicht berührt. Abweichend ausgehandelte Abmachungen sind nur gültig, 
wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Mit der Bekanntgabe dieser Bedingungen verlieren alle 
früheren ihre Gültigkeit.

Datenschutz
Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt auf freiwilliger Basis.
Dem Datenschutz gemäß BDSG wird Rechnung getragen.

Gültig ab Oktober 2010

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Stuttgart

Feuerbacher Kinderwerkstatt für Handwerk, Kunst und Fantasie e. V.

Staufeneckstraße 5  70469 Stuttgart  Tel./Fax: 0711. 817 92 37  info@hakufa.de  www.hakufa.de


